
NEUES AUS DER HEISSEN WElT DER HOlZFEUERUNGEN

Nummer 8/ Frühling 2007

Staubgrenzwel1en liegen! Die ursprünglich-
ste AI1 des Kochens - das Holzfeuer - geht

mit den neuen zel1ifiziel1en Holzherden von

Tiba in eine nachhaltige Zukunft!

Wie lautet die
behördliche Forderung ab 1.1.20081
Ab 1.1.2008 verlangt der Bund neue tiefere
Feinstaubgrenzwerte bei Holzfeuerungen,
welche mithelfen, die Staubkonzentration in

der Luft auf ein Minimum zu verringern. Dies
findet im Rahmen der Teilrevision der Luft-

reinhalte-Verordnung (LRV) des Bundes statt.

~

Kann ich Tiba-Produkte
erwerben?
Sie dürfen die Tiba-Produkte bedenkenlos

erwerben, denn alle rund 120 Tiba-Holzfeue-
rungen des aktuellen Sortiments unterschrei-

ten deutlich die neu geforderten Staubgrenz-
werte, d.h., alle Tiba-Geräte sind zugelassen!
Die Geräte müssen typengeprüft, VKF-Nr. und

mit einer Konformitätserklärung versehen sein.
Die meisten Tiba-Produkte erfüllen zusätzlich

die freiwillige Anforderung des Oualitätssie-

gels von Holzenergie Schweiz.

Was bedeuten die
neuen Staubgrenzwerte ab 1.1.20081
Konkret werden ab 1.1.2008 nur noch Holz-
feuerungen bis 70 kW Leistung mit festgeleg-
ten maximalen Staubgrenzwerten - je nach
Produkt - zugelassen.

Die neuen Tiba-Herde haben minimalste Staub-
werte, die weit unter den behördlich verlangten


